Stempel

An die

Kassenärztliche Vereinigung Hamburg

Postfach 76 06 20

22056 Hamburg                                                                              den  11. 03. 2005

per Fax   22 802 420

Widerspruch gegen den Honorarbescheid           3/2004        vom  23. 02. 2005  

Sehr geehrte Damen und Herren!

Gegen den oben genannten Honorarbescheid der KV-Hamburg lege ich hiermit fristgerecht Widerspruch  ein, da der dem Bescheid zugrunde liegende Beschluss des Bewertungsausschusses von mir als nicht rechtsmäßig eingestuft wird. 

Ich weise in diesem Zusammenhang auf die jüngste Rechtssprechung des Bundessozialgerichts (Urteil vom 28.01.02004) hin.

Mit meinem Widerspruch und ggf. meiner Klage vor dem Sozialgericht soll die Option einer späteren Nachvergütung offen gehalten werden. 

Ich bitte diesen Widerspruch vorläufig aus Kosten- wie Verfahrengründen nicht zu bescheiden und erst das Ergebnis eines Musterverfahrens abzuwarten.

Mit freundlichen Grüßen

